
 

 

 

 

Beschluss des Vorstandes vom 18. Februar 2025 

 

 

Wasserversorgung. Finanzen. Gebühren 

Neufestsetzung der Wasserbezugsgebühren (Grundtaxe pro Messstelle, Ver-

brauchstaxe, Bauwasser usw.) ab Verrechnungsjahr 2026; Antrag des 

Vorstandes z. H. der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 2025 

 

Nach eingehender Aussprache des Vorstandes im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Eigenfinanzierung der anstehenden  

Wasserbeschaffungsmassnahmen und in Würdigung des finanziellen Status der 

Wasserversorgungs-Genossenschaft Russikon ergeht nachfolgender Beschluss 

vom 18. Februar 2025 des Vorstandes als Antrag an die ordentliche General-

versammlung der WVGR.: 

 

 

Die Genossenschafter der Wasserversorgungs-Genossenschaft Russikon 

beschliessen 

 

gestützt auf § 9, lit. a. der Statuten sowie Art. 38 des Reglements der WVGR 

 

was folgt: 

 

 

1. Tarifblatt Ziffer 2. vom 1. Januar 1997 ff; Die jährlichen Wasser-

bezugsgebühren der WVGR werden ab Verrechnungsjahr 2025 und 

ff. wie folgt neu festgelegt: 

 

a) Grundtaxe pro Messstelle pro Jahr: 

 

Einfamilienhaus, landwirtschaftliche Betriebe, 

Kleingewerbe (inkl. Wassermesser)    Fr.   200.00 

Einliegerwohnung zusätzlich     Fr.   200.00 

 

Mehrfamilienhaus, Reiheneinfamilienhaus 

1. Wohnung (inkl. Wassermesser)    Fr.   200.00 

jede weitere Wohnung      Fr.   200.00 

 



 

Gewerbe-/Industriebetriebe (inkl. Wassermesser)  Fr.   500.00 

Einliegerwohnung zusätzlich     Fr.   200.00 

 

Wasserbezug ab Hydrant (Pauschale inkl. Wassermesser) Fr.   100.00 

(Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien usw.) 

 

b) Verbrauchstaxe Wasser Bezug ab Wassermesser: 

für private Bezüger, landwirtschaftliche Betriebe, 

Gewerbe- und Industriebetriebe             Fr. 2.50/m3 

 

c) Bauwasser  

Neu- und Umbauten nach Gebäudeinhalt gemäss Schätzung der kanto-

nalen Gebäude-Versicherung (Reglement Art. 3)                Fr. 2.50/m3 

oder 

bei Messung Bauwasserbezug mittels Wassermesser           Fr. 2.50/m3 

zuzüglich pauschale Wassermesser-Gebühr*           Fr.   100.00 

(*Miete, Abgabe und Rücknahme, bzw. effektiver Mehraufwand) 

 

 

2. Der Antrag des Vorstandes auf Neufestsetzung der vorerwähnten Wasser-

bezugsgebühren wird den Genossenschaftern anlässlich der ordentlichen 

Generalversammlung vom Freitag, 20. Juni 2025 zur Beschlussfassung 

unterbreitet. 

 

 Aktenauflage des Antrages und der Beilagen im Rahmen des 

Einladungsverfahrens zur GV. 

 

 

Russikon, 18. Februar 2025 

 

Wasserversorgungs-Genossenschaft 

      Russikon / Vorstand 

      Der Präsident: Der Aktuar:   

   

       

 

      Roland Erb  Hansruedi Frohofer 

 

 

Weisung im Anhang 


